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Norm

BAO §207;

VwGG §41 Abs1;

VwRallg;

ZollRDG 1994 §74 Abs2;

Rechtssatz

Wie der Verwaltungsgerichtshof beispielsweise in seinem Erkenntnis vom 30. April 2003, 2002/16/0076, im

Zusammenhang mit Verjährungsbestimmungen betre>end Eingangsabgaben ausgeführt hat, ist bei Änderungen

verfahrensrechtlicher Rechtsvorschriften im Allgemeinen das neue Recht ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens

anzuwenden, und zwar auch auf solche Rechtsvorgänge, die sich vor Inkrafttreten des neuen Verfahrensrechtes

ereignet haben. Die Gesetzmäßigkeit eines vor dem Verwaltungsgerichtshof angefochtenen Bescheides ist

grundsätzlich nach der im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides geltenden Rechtslage zu beurteilen.
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